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1. Anlass und Planungsziele 

1.1 Planerfordernis 

Der „Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)“ plant den Bau eines Seniorenzentrums in Billigheim. 
Die Planung sieht die Errichtung eines zweistöckigen Seniorenzentrums mit zwei ambu-
lant betreuten Wohngemeinschaften mit insgesamt 24 Plätzen sowie 20 weiteren be-
treuten Wohnungen vor. Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, um die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des Seniorenzentrums zu schaf-
fen. Das Vorhaben wird seitens der Gemeinde Billigheim unterstützt. 

1.2 Ziele und Zwecke der Planung 

Durch die Errichtung des Seniorenzentrums soll laut Kreisseniorenbericht dringend be-
nötigter altersgerechter Wohnraum in Billigheim geschaffen werden. Mit der Errichtung 
eines Seniorenzentrums wird dies in zentrumsnaher Ortslage umgesetzt. 

2. Verfahren 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Die hierbei zu beachtenden Zulässigkeitsmerk-
male werden erfüllt: 

 Die überbaubare Grundstücksfläche bleibt mit 2.370 m² unter dem gesetzlichen 
Schwellenwert von 20.000 m².  

 Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben 
nach dem UVPG begründet. 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und 
des Schutzzwecks von Natura 2000-Gebieten. 

Im beschleunigten Verfahren kann von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und 
der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB sowie von der frühzeitigen Unter-
richtung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange und der Erörterung ab-
gesehen werden.  

Von den zuerst genannten Verfahrenserleichterungen „Verzicht auf Umweltprüfung und 
-bericht“ wird Gebrauch gemacht. Zur Vorabklärung der Grundzüge der Planung und der 
planungsrelevanten Belange findet aber eine frühzeitige Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange und der Öffentlichkeit statt. 
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3. Plangebiet 

3.1 Lage und Abgrenzung 

Das Plangebiet des Bebauungsplans „Seniorenzentrum “ liegt auf der Gemarkung Billig-
heim und befindet sich rund 200 m südöstlich vom Ortskern von Billigheim am Wirt-
schafts- und Zufahrtsweg „Mühlenweg“. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst das Flurstück 2165 und 2161 in Teilen. 
Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 0,76 ha. 

 

 
Abb. 1: Auszug aus der topograph. Karte TK 25 (Quelle: Landesvermessungsamt, Ausgabe 2010) 

3.2 Bestandssituation 

Das Plangebiet wird durch die folgenden Flurstücke begrenzt: 2166/1 im Norden und 
Nordosten, 2166/2, 2174 und 2175 im Osten, 2176 und 2162 im Süden sowie durch das 
Flurstück 29/2 im Westen. Hier befindet sich auch der Schlosspark von Billigheim. 

Das Plangebiet ist derzeit noch unbebaut und wird als Wiesenfläche mit wenigen Ge-
hölzbeständen genutzt. In der Umgebung des geplanten Seniorenzentrums herrscht eine 
Bebauung mit Einfamilienhäusern vor. Besonders in nördlicher und östlicher Richtung 
prägt die Wohnbebauung des Wohngebiets „Roth“ die Siedlungsstruktur. Die Bebauung 
im Südosten wird dabei überwiegend durch die angrenzenden dichten Gehölzstrukturen 
abgeschirmt. Weiter südlich, in rund 100 m Entfernung, befindet sich das frühere Säge-
werk von Billigheim. Auf dem ehemaligen Sägewerk-Areal findet sich heute nur noch 
Wohnnutzung. 
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Das Gelände des Plangebiets fällt insgesamt leicht von Osten nach Westen, um etwa 6 m, 
von 231 m ü.NN auf 225 m ü.NN ab.  

 

Abb. 2: Luftbild (Quelle: LUBW) 

Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Areals erfolgt über den bestehenden „Mühlenweg“, 
welcher bisher ausschließlich als asphaltierter Wirtschafts- und Zufahrtsweg mit einer 
Breite von rund 3,0 m für das Areal des ehemaligen Sägewerks und für die angrenzenden 
Anwohner genutzt wird.  

Der bestehende „Mühlenweg“ und die angrenzenden Flurstücke des Plangebietes wur-
den vorab vermessen. Hierbei wurde festgestellt, dass sich der bestehende „Mühlenweg“ 
außerhalb der dazugehörigen Parzelle befand. Dieser wurde aus diesem Grund heraus-
gemessen und mit dem Flurstück 2161 verschmolzen.  

Technische Ver- und Entsorgung 

Im Bereich des asphaltierten Wirtschafts- und Zufahrtswegs (Mühlenweg) befinden sich 
bereits ein Regenwasserkanal und Wasseranschlüsse, welche entlang des „Mühlenwegs“ 
verlaufen. Am nördlichen Rand grenzen eine bereits vorhandene Stromleitung sowie eine 
Telefonleitung an das Plangebiet an. Es ist angedacht, das Planareal an dieses beste-
hende Leitungsnetz anzubinden.  

Altlastensituation 

Im Plangebiet sind keine Altlasten oder altlastverdächtigen Flächen im Sinne des Bun-
desbodenschutzgesetzes bekannt. 

Plangebiet 
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3.3 Seitheriges Planungsrecht 

Für das Plangebiet besteht bisher kein Bebauungsplan, das Areal befindet sich planungs-
rechtlich im Außenbereich nach § 35 BauGB. 

4. Übergeordnete Planungen 

4.1 Vorgaben der Raumordnung 

Bei der Planung sind die folgenden raumordnerischen Vorgaben zu beachten: 

Landesentwicklungsplan 2002 

Die Gemeinde Billigheim zählt laut Landesentwicklungsplan 2002 zum ländlichen Raum 
im engeren Sinne in der Region Rhein-Neckar. Darüber hinaus zählt sie in der Region 
Rhein-Neckar zum Mittelbereich Mosbach.  

Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar  

Die Gemeinde Billigheim bildet zusammen mit Schefflenz ein Kleinzentrum (Doppelzent-
rum). 

In der Raumnutzungskarte ist das Plangebiet nachrichtlich als „Sonstige landwirtschaftli-
che Gebiete und sonstige Flächen“ dargestellt. Die Fläche grenzt an eine „Siedlungsfläche 
Wohnen (Bestand)“. Weitere zu beachtende raumordnerische Ziele und Grundsätze sind 
in der Raumnutzungskarte für das Plangebiet nicht festgesetzt. 

 

Abb. 3: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans (Quelle: Verband 

Region Rhein-Neckar) 

Plangebiet 
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4.2 Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im aktuell rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Gemeindever-
waltungsverbands Schefflenztal als „Wohnbaufläche“ ausgewiesen. 

Die Planung folgt somit nicht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. Der Flä-
chennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB an-
gepasst und als Sonderbaufläche dargestellt. 

 

Abb. 4: Auszug aus dem rechtskräftigen digitalisierten  Flächennutzungsplan (Quelle: IFK)  

Plangebiet 
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4.3 Schutzgebiete 

Abb. 5: Schutzgebiete (Quelle: LUBW)  

Es befinden sich folgende Schutzgebietsausweisungen nach dem Naturschutz- oder 
Wasserrecht im Plangebiet bzw. in seiner näheren Umgebung:  

Biotopverbund 

Laut dem vorliegenden Fachgutachten des Ingenieurbüro für Umweltplanung „Wag-
ner+Simon Ingenieure“ handelt es sich nicht um einen „Kernraum“ des Biotopverbunds 
mittlerer Standorte. 

Überschwemmungsgebiete – HQ100 / HQextrem 

In etwa 20 m und 15 m Entfernung, westlich angrenzend an das Plangebiet in der 
Schefflenzaue, befinden sich ein Überschwemmungsgebiet im Bereich von HQ100 und 
eine Überflutungsfläche des HQextrem. Die Planung wird somit aufgrund der räumlichen 
Entfernung und des ansteigenden Geländes in östlicher Richtung nicht berührt. 

Gesetzlich geschützte Biotope 

In mindestens 40 m Entfernung zum Plangebiet befindet sich die Offenlandbiotopkartie-
rung „Schefflenz zwischen Billigheim und Allfeld“. Die Planung wird auch hiervon nicht 
berührt. 

Weitere Schutzgebiete nach dem Naturschutz- oder Wasserrecht sind im Plangebiet und 
in der näheren Umgebung nicht vorhanden. 

Plangebiet 
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5. Plankonzept 

5.1 Vorhabensbeschreibung  

Im Plangebiet soll auf dem Gelände des ASB am asphaltierten Wirtschafts- und Zufahrts-
weg „Mühlenweg“ ein barrierefreies Seniorenzentrum mit ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften und betreuten Wohnungen errichtet werden. Im Erdgeschoss sollen hierfür 
zwei betreute Wohngemeinschaften mit insgesamt 24 Plätzen sowie eine Tagespflege 
und ein Büro für den ambulanten Pflegedienst entstehen. Das Obergeschoss enthält wei-
tere 20 betreute Wohnungen sowie einen großzügigen Aufenthaltsraum. Vor dem ge-
planten Gebäudekomplex sollen 20 Parkplätze errichtet werden sowie eine 
Unterstellmöglichkeit für Fahrräder. Die verkehrliche Erschließung soll über den vorhan-
denen Wirtschafts- und Zufahrtsweg (Mühlenweg) erfolgen. 

Das Seniorenzentrum soll als dreiflügeliges Gebäude mit zwei Vollgeschossen erstellt 
werden. In Richtung Osten, auf der dem „Mühlenweg“ abgewandten Seite, tritt der Ge-
bäudekomplex aufgrund der baulichen Integration in die Hangsituation als eingeschos-
siges Gebäude in Erscheinung. Durch die zurückversetzte Gebäudekante des mittleren 
Gebäudekomplexes im Bereich des ersten Obergeschosses wirkt die Bebauung optisch 
aufgelockert.  

Im Folgenden sind die Ansichten zum geplanten Vorhaben (Planungsstand 08/2019) dar-
gestellt:  

 

Abb. 6: Ansicht von Norden Planungsstand 08/2019 (Quelle: Stefanie Stumpf: Architektur, Pro-

jektentwicklung, Interieur) 

 

Abb. 7: Ansicht von Süden Planungsstand 08/2019 (Quelle: Stefanie Stumpf: Architektur, Pro-

jektentwicklung, Interieur) 

 

Abb. 8: Ansicht von Westen Planungsstand 08/2019 (Quelle: Stefanie Stumpf: Architektur, Pro-

jektentwicklung, Interieur) 
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5.2 Feuerwehr und Löschwasserbedarf 

Der Löschwasserbedarf, sowie die Eignung des asphaltierten Wirtschafts- und Zufahrts-
wegs „Mühlenweg“, für den Einsatz von Lösch- und Rettungsfahrzeugen der Feuerwehr 
wurde von der Gemeindeverwaltung geprüft. Es ist vorgesehen einen Überflurhydranten 
zu installieren. Gleichzeitig ist bereits eine Löschwasserentnahmestelle der „Schefflenz“ 
in etwa 200 m Entfernung bereits vorhanden. Eine Besichtigung durch den Kreisbrand-
meister mit Befürwortung der genannten Maßnahmen hat bereits stattgefunden. 

Erforderliche Abstellflächen für Feuerwehreinsatzfahrzeuge auf dem Grundstück sowie 
eventuelle Rettungswege sind im baurechtlichen Verfahren nachzuweisen und sind nicht 
Regelungsinhalt des Bebauungsplans. 

5.3 Technische Infrastruktur 

Die technische Versorgung (Strom, Telefon, Wasser) soll über das angrenzende beste-
hende Leitungsnetz erfolgen. 

Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt im Trennsystem. Das anfallende Nieder-
schlagswasser der Hof- und Dachflächen soll dabei über den vorhandenen Regenwas-
serkanal im bestehenden asphaltierten Wirtschafts- und Zufahrtsweg „Mühlenweg“ der 
Schefflenz zugeführt werden. Inwieweit ergänzend eine plangebietsbezogene Regen-
rückhaltung erforderlich ist, wird im weiteren Verfahren mit der zuständige Fachbehörde 
im Landratsamt geklärt. 

Das anfallende Schmutzwasser soll dem bestehenden Schmutzwasserkanal südlich des 
Plangebiets zugeführt werden.  

 

Abb. 9: Kanal- und Leitungsbestand (Quelle: Gemeinde Billigheim) 

Plangebiet 
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5.4 Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Erschließung ist über den bestehenden asphaltierten Wirtschafts- und 
Zufahrtsweg „Mühlenweg“ geplant. Der Wirtschaftsweg hat eine Breite von rund 3,0 m. 
Die Planung sieht vor, dass an diesem bestehenden Wirtschafts- und Zufahrtsweg eine 
Wendemöglichkeit sowie zwei Ausweichbuchten von je 2,0 m Breite eingerichtet werden 
sollen. 

Durch Eintragung einer Baulast auf dem Flst. Nr. 2161, welches sich im Besitz der Ge-
meinde Billigheim befindet, soll die Errichtung von Stellplätzen auf dieser Fläche für das 
Seniorenzentrum ermöglicht werden. 

5.5 Plandaten  

Die Flächen innerhalb des Plangebiets verteilen sich wie folgt: 

Flächenbilanz 

Gesamtfläche des Plangebiets 7.511 m² 100 % 

Sonstiges Sondergebiet „Seniorenzentrum“ 5.925 m² 78,9 % 

Verkehrsflächen 1.586 m² 21,1 % 

Straßenfläche  524 m² 7,0 % 
Fläche für Parkplätze 671 m² 8,9 % 
Verkehrsgrün 391 m² 5,2 % 

6. Planinhalte 
Mit dem Bebauungsplan werden planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB so-
wie örtliche Bauvorschriften nach § 74 LBO getroffen. Im Folgenden werden die wesent-
lichen Planinhalte begründet: 

6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend dem geplanten Vorhaben wird das Plangebiet als ein Sondergebiet „Seni-
orenzentrum“ (SOSz) festgesetzt. Um die Hauptnutzung mit sinnvollen und für die Pflege 
und Betreuung erforderlichen zusätzlichen (Neben-)Nutzungen wie z.B. ärztliche Be-
handlung vor Ort oder Verwaltung zu ermöglichen, werden – neben betreutem Wohnen– 
auch die zugeordneten medizinischen, therapeutischen und betriebstechnischen Ergän-
zungs- und Nebeneinrichtungen in den Katalog der zulässigen Nutzungen aufgenom-
men. 

Maß der baulichen Nutzung 

Entsprechend dem geplanten Vorhaben wird eine GRZ (Grundflächenzahl) von 0,6 fest-
gesetzt. Diese Festsetzung orientiert sich am geplanten Vorhaben. Der 
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Versiegelungsgrad entspricht in etwa der umliegenden Wohnbebauung. Der zulässige 
Versiegelungsgrad wird somit im Hinblick auf die Ortsrandlage begrenzt.  

Es werden neben der maximalen Anzahl von zwei Vollgeschossen die Höhenlage (Erdge-
schossfußbodenhöhe (EFH) 227,5 m ü.NN) sowie die maximale Höhe der baulichen An-
lagen (235,0 m ü.NN) festgesetzt. Von der EFH darf maximal um 0,5 m abgewichen 
werden. Diese Festsetzungen sollen ein zu starkes Hervortreten der Kubatur des Gebäu-
des vermeiden. Die EFH liegt im Mittel etwa 1,1 m über dem bestehenden asphaltierten 
Wirtschafts- und Zufahrtsweg „Mühlenweg“. Das Gebäude kann somit auf der Talseite 
als maximal etwa 9,0 m hohes Gebäude in Erscheinung treten.  

Die maximal zulässige Gebäudehöhe darf durch untergeordnete technische Einrichtun-
gen und Aufbauten wie Dachbelichtungen, Klimatisierungs- oder Belüftungsanlagen auf 
maximal 5 % der Dachfläche um maximal 1,5 m überschritten werden. Ein Abstand von 
2,0 m zum Dachrand ist einzuhalten. So soll gewährleistet bleiben, dass diese Überschrei-
tungen das Erscheinungsbild der Gebäudekubatur nicht beeinträchtigen. 

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und 
Stellung der baulichen Anlagen 

Orientiert an der Vorhabenplanung wird eine abweichende Bauweise im Sinne einer of-
fenen Bauweise mit einer Längenbeschränkung von 95,0 m festgesetzt. 

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Es werden ergänzend zum Baufeld Flächen für Stellplätze ausgewiesen, um gemäß dem 
Vorhabenkonzept Parkplätze in Gebäudenähe am asphaltierten Wirtschafts- und Zu-
fahrtsweg „Mühlenweg“ zu konzentrieren. Um eine größtmögliche Flexibilität in der An-
ordnung der Stellplätze zu ermöglichen, sind diese auf dem Baugrundstück innerhalb 
sowie außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

Überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen werden nur innerhalb der überbaubaren 
Flächen zugelassen, um eine ungeordnete Verteilung durch einzelne Nebenanlagen auf 
dem Grundstück zu vermeiden.  

Aus diesem Grund werden im Plangebiet nur Nebenanlagen innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche sowie auf der hierfür ausgewiesenen Fläche für Nebenanlagen zuge-
lassen. Davon ausgenommen sind Nebenanlagen in Form von Trafostationen. Diese sind 
zu Versorgungszwecken auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

Im Einzelnen wurden folgende Maßnahmen zur Berücksichtigung der Belange des Um-
weltschutzes und des Stadt- und Landschaftsbilds in den Bebauungsplan aufgenommen: 

 Verwendung insektenschonender Beleuchtung 

 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für Stellplätze, Zugänge und Zufahrten 

 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen 

 Baufeldräumung und Gehölzrodung  

 Ausschluss von Schottergärten- und schüttungen 
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Pflanzgebote 

Zur Eingrünung des Gebäudekomplexes werden im Norden und im Westen des Plange-
biets Pflanzgebote entlang der Verkehrsfläche und der Zufahrt zu den angrenzenden 
Wohngebäuden festgesetzt. 

6.2 Örtliche Bauvorschriften 

Ergänzend zu den planungsrechtlichen Festsetzungen im Bebauungsplan werden örtli-
che Bauvorschriften gemäß § 74 LBO erlassen.  

Diese werden unter „II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN“ im textlichen Teil aufgeführt. 

Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Um hohe Dachausbildungen zu vermeiden und damit die festgesetzte Gebäudehöhe voll 
ausgeschöpft werden kann, werden als Dachform nur Flachdächer mit einer Dachneigung 
bis zu 5° zugelassen.  

Zur Gewährleistung einer ortsbildgerechten Gestaltung sind sowohl bei der Dach- als 
auch Fassadengestaltung grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Far-
ben mit Ausnahme von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

6.3 Nachrichtliche Übernahmen 

Es wurden zu folgenden Themen Hinweise in den Bebauungsplan übernommen: 

 Bodenfunde 

 Altlasten 

 Bodenschutz 

 Grundwasserfreilegung 

 Regenwasserzisternen 

 Geotechnik 

 Halteeinrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper  

 Immissionen Haustechnik 

7. Auswirkungen der Planung 

7.1 Umwelt, Natur und Landschaft 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Be-
bauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. Eine Ausgleichsverpflichtung besteht daher im be-
schleunigten Verfahren nicht. 

Hiervon unberührt bleibt jedoch die gesetzliche Verpflichtung, insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB i.V.m. § 1a BauGB) bei dem planerischen Interessensausgleich zu be-
rücksichtigen. 
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Zur umfassenden Betrachtung der zu berücksichtigenden Umweltbelange wurde durch 
das Ingenieurbüro für Umweltplanung – Wagner + Simon ein Fachbeitrag erstellt, der als 
Anlage dem Bebauungsplan beigefügt ist. 

7.2 Artenschutzrechtliche Zugriffsverbote 

Zur Prüfung der Vollzugsfähigkeit der Planung wurde eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung durch das Ingenieurbüro für Umweltplanung – Wagner + Simon durchgeführt. 
Dabei wurde unter Einbeziehung der in Baden-Württemberg aktuell vorkommenden 
Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und der in Baden-Württem-
berg brütenden europäischen Vogelarten geprüft, ob die artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG tangiert sein könnten. 

Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Europäische Vogelarten: 

 Für Vögel, die das Plangebiet nur überfliegen, nur in der Umgebung brüten oder zur 
Nahrungssuche nutzen, kann ausgeschlossen werden, dass Verbotstatbestände im 
Sinne des § 44 Bundesnaturschutzgesetz eintreten. 

 Wiesen- und Gehölzflächen gibt es in der Umgebung reichlich. Erhebliche Störun-
gen, die Auswirkungen auf den Erhaltungszustand ihrer lokalen Populationen haben, 
treten nicht ein. 

 Es gehen in geringem Umfang Brutmöglichkeiten für Frei-, Höhlen- und Bodenbrüter 
verloren. Der Erhaltungszustand der betroffenen Arten wird sich deswegen nicht ver-
schlechtern. 

 Brutvögel, Jungvögel und Nester mit Eiern können zu Schaden kommen, wenn wäh-
rend der Brutzeit Gehölze beseitigt werden. 

Durch die folgende Vermeidungsmaßnahme kann der Eintritt von artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen vermieden werden: 

 Baufeldräumung und Gehölzrodung im Winterhalbjahr 

Fledermäuse 

Im Plangebiet und seinem näheren Umfeld ist für sechs dieser Arten ein Vorkommen im 
Wirkraum aufgrund der Lebensraumausstattung möglich bzw. sehr wahrscheinlich. Im 
Baumbestand des Schlossparks und an den Gebäuden der Umgebung gibt es sicherlich 
einige genutzte Quartiere und nutzbare Quartiermöglichkeiten. Das Plangebiet selbst 
bietet kaum Quartiermöglichkeiten. Abgesehen von kleinen, von Blau- und Kohlmeise 
besetzten Höhlen konnten bei der Bestandsaufnahme in den randlichen Gehölzen keine 
Strukturen festgestellt werden. Winter- und Wochenstubenquartiere kann es ganz sicher 
nicht geben. Es Entfallen, wenn überhaupt, nur wenige (potentielle) Einzelquartiere und 
ein kleiner Teil eines großen Jagdgebietes. Dies führt nicht zu erheblichen Störungen der 
Fledermäuse. Es wird ausgeschlossen, dass Verbotstatbestände bezüglich der Fleder-
mäuse eintreten.   
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Zauneidechse 

Die Wiesenflächen östlich des Mühlenwegs ist keine geeignete Lebensstätte. Strukturen, 
die eine typische Lebensstätte ausmachen, gibt es nicht. Auch der Wiesenstreifen west-
lich des Mühlenwegs wird bis an den Gehölzrand regelmäßig gemäht. Trotz intensiver 
Nachsuche gab es keine Nachweise. Würden Zauneidechsen hier vorkommen, hätten 
insbesondere diesjährige Schlüpflinge mit großer Wahrscheinlichkeit nachgewiesen wer-
den können. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Plangebiet und seinen Rän-
dern Zauneidechsen nicht vorkommen. Verbotstatbestände können nicht eintreten 

Details zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung können dem Fachbeitrag entnom-
men werden. 

7.3 Hochwasserschutz und Starkregen 

Das Plangebiet liegt in etwa 20 m Entfernung zu einem Überschwemmungsgebiet HQ100. 
Dies bedeutet, dass ein Überschwemmungsereignis dort statistisch einmal in 100 Jahren 
auftritt. Die in etwa 15 m Entfernung befindliche HQextrem-Überschwemmungsfläche ist 
davon statistisch noch seltener betroffen. Negative Auswirkungen durch Hochwasser 
sind demzufolge für das Plangebiet zum einen durch die vorhandene Entfernung und 
zum anderen durch das leicht ansteigende Gelände nach Osten in Richtung Plangebiet 
nicht zu erwarten. 

Eine Gefährdung durch Starkregen ist für den Planstandort aufgrund seiner topographi-
schen Lage unterhalb der angrenzenden Hangbebauung unwahrscheinlich. Mit aus 
Hanglagen einströmendem Starkregen ist eher nicht zu rechnen. 

7.4 Klimaschutz 

Dem Klimaschutz und der Klimaanpassung kommt in der bauleitplanerischen Abwä-
gungsentscheidung kein Vorrang vor anderen Belangen zu. Das Gewicht des Klimaschut-
zes bestimmt sich aufgrund der konkreten Planungssituation. Im konkreten Fall wird eine 
innerörtliche Wiesenfläche, welche bereits von drei Seiten von Bebauung umschlossen 
ist, einer neuen Nutzung zugeführt. Somit erfolgt eine Nachverdichtung in fußläufiger 
Nähe zum Ortskern. Dadurch wird ein neuer Siedlungsansatz am Rand der Ortschaft ver-
mieden. 

Folgende Maßnahmen zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz wurden im Rahmen 
der Planung berücksichtigt: 

 Es wird die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen für Pkw-Stellplätze, Ge-
bäudezugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Fußwege vorgeschrieben. Damit 
soll die Niederschlagsversickerung im Plangebiet erhöht und das lokale Kleinklima 
gestärkt werden. 

 Es wird eine extensive Dachbegrünung für Flachdächer und flach geneigte Dächer 
bis 5° empfohlen. 

 Die Nutzung von erneuerbaren Energien wird durch die Zulässigkeit von Solarkolle-
ktoren und Photovoltaikanlagen im gesamten Plangebiet gewährleistet. Die Errich-
tung solcher Anlagen wird von Seiten der Gemeinde ausdrücklich begrüßt. 
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Die Planung berücksichtigt mit diesem umfassenden Maßnahmenbündel in ausreichen-
dem Maße die Belange des Klimaschutzes. Durch die getroffenen Festsetzungen wird 
eine klimagerechte Entwicklung gefördert und sichergestellt. 

7.5 Immissionen 

Durch die bestehenden benachbarten Nutzungen sind keine erheblichen Immissionen 
auf das Plangebiet zu erwarten. Das in etwa 50 m Entfernung zum geplanten Gebäude-
komplex befindliche ehemalige Sägewerk wird nicht mehr betrieben und als Wohnge-
bäude genutzt.  

Durch die Errichtung des Seniorenzentrums erhöht sich der Lärm durch den Anliefe-
rungs- und Besucherverkehr sowie durch die Anfahrt der Mitarbeiter. Aus diesem Grund 
wurde eine Geräuschimmissionsprognose durch das Büro rw bauphysik erstellt. Dieses 
Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen: 

 Die Geräuschimmissionen der TA Lärm werden an den umliegenden Wohngebäuden 
zu Tages- und Nachtzeiten eingehalten. Dies gilt auch für den um 6 dB reduzierten 
Richtwert, dem sogenannten Irrelevanzkriterium.  

 Die zulässigen Maximalpegel werden tagsüber nicht überschritten, nachts werden 
sie dagegen an der straßenzugewandten Seite am Gebäude des Seniorenzentrums 
selbst überschritten. Da es sich nachts jedoch um eine private Nutzung bzw. um 
Wohnnutzung der Bewohner und deren Besucher handelt, ist diese Überschreitung 
unerheblich. 

 Bei den Geräuschimmissionen des Anlagenzielverkehrs sind Überschreitungen aus-
geschlossen. Hierbei bestehen keine Bedenken. 

 Tieffrequente Schallimmissionen sind nicht zu erwarten. 

Fazit: Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken, sofern die Emissionsvorga-
ben für die noch nicht abschließend geplante Haustechnik beachtet werden.  

Diese Vorkehrung, wie beispielsweise aktive Schallschutzmaßnahmen, werden im 
nachgelagerten bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren festgelegt, da 
es sich nicht um eine bauliche oder technische Vorkehrung handelt und damit le-
diglich das zulässige Maß vom Lärmemissionen bzw. -immissionen festgelegt wer-
den würde (vgl. Komm. z. BauGB, 57. Lfg. Februar 2005: Rn. 464 +467). 

8. Angaben zur Planverwirklichung 

8.1 Zeitplan 

Das Bebauungsplanverfahren soll bis Anfang 2021 abgeschlossen werden und die Er-
schließung in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen. 
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